
Information Bildungsbonus

Was wird gefördert?

Berufsbezogene Aus- und Weiterbildung, an der

der/die AntragstellerIn persönlich teilnimmt. 

Darunter fallen Kurs- und Seminarkosten sowie

Prüfungs ge bühren. Nicht gefördert werden Bücher,

Skripten und staatliche Gebühren sowie Hobby- 

und Freizeitkurse.

Wie hoch ist die Förderung? 

Der Bildungsbonus beträgt max. € 200.

Voraussetzungen 

3 Ihr Hauptwohnsitz zum Zeitpunkt der Lehrab -

schlussprüfung ist in Wien. 

3 Positives Lehrabschlusszeugnis

3 Die Aus- und Weiterbildung wird bei einem vom

waff anerkannten Bildungsträger absolviert.

Gültigkeit

Der Bildungsbonus hat eine Gültigkeit von zwei

Jahren ab Datum der Lehrabschlussprüfung. In die-

sem Zeitraum muss die Weiterbildung begonnen

werden. Innerhalb von drei Jahren ab Ausstellungs -

datum müssen die Kurse positiv abgeschlossen

sein. Eine Barablöse von Teilbeträgen oder der

Gesamt summe ist nicht möglich. Der Bildungsbonus

ist nicht auf andere Personen übertragbar.

Achtung: Förderungen von anderen Fördergebern

werden grundsätzlich abgezogen. 

Einreichfrist

Der Bildungsbonus muss spätestens drei Monate

nach erfolgreicher Beendigung der Weiterbildung

(mit der Teilnahmebestätigung oder positivem 

Prüfungszeugnis) beim waff eingereicht worden sein.

Achtung: Bei Weiterbildungen, die aus mehreren

Semestern oder Modulen bestehen, ist pro

Semester bzw. Modul innerhalb der oben genann-

ten Dreimonatsfrist einzureichen. Die Auszahlung

des bewilligten Betrages erfolgt pro Semester bzw.

Modul.

Beim Einreichen unbedingt mitzubringen 

oder mitzuschicken sind: 

Ihr positives Lehrabschluss zeugnis (oder Kopie), 

der Meldezettel (in Kopie), die Kurs besuchs -

bestätigung, ein Zahlungsnachweis für die Weiter -

bildung (Kassabelege/Zahlungsbestäti gung des

Kurs instituts, quittierte Zahlscheine). 

Achtung: Internet banking-Auszüge und

Zahlscheine von Selbst bedienungsautomaten 

werden nur in Verbindung mit einem Kontoauszug

akzeptiert!

Senden Sie das Antragsformular und die erfor-

der lichen Beilagen an nebenstehende

Adresse.

Um Ihre Förderung rasch und unbürokratisch 

erledigen zu können, ersuchen wir Sie 

die folgenden Punkte zu beachten: 

Nordbahnstraße 36 · A-1020 Wien · Tel: 217 48-555 · Fax: 217 48-530

Öffnungszeiten: Mo bis Do: 8 – 17 Uhr, Fr 8 – 12.30 Uhr

waff-Bildungsbonus

Nordbahnstraße 36

A-1020 Wien



Antrag Bildungsbonus
zur Förderung einer berufsbezogenen Weiterbildung für LehrabsolventInnen

Name:   ____________________________________________________________________ P männlich P weiblich

Adresse: ___________Wien, __________________________________________________ Telefon: _______________

Sozialversicherungsnummer:   . . . . / . . . . . .

Staatsbürgerschaft:__________________________________________________

Stellung:

Derzeit ausgeübte Tätigkeit:___________________________________________________________________________

Kurs/Seminar (Titel):____________________________________________________________________________________

Dauer (von – bis):_______________________________________________________________________________________

Kursinstitut: _____________________________________________________________________________________________

Gesamtkosten: _________________________________________________________________________________________

Sonstige  Förderungen: Von wem? ________________________________________ Wieviel? ___________________

Konto-Nr.: _____________________________________________ BLZ: ___________________________________________

Name der Bank: _______________________________________________________________________________________

Beilagen: P positives Lehrabschlusszeugnis (Kopie) P Zahlungsnachweis

P Kursbesuchsbestätigung P Meldezettel (Kopie)

Bitte in BLOCKSCHRIFT schreiben!

Vorname Familienname

PLZ                           Straße / Nr.                                                                                             (tagsüber erreichbar)

Geburtsdatum

Interne Vermerke:

P Arbeiter/in

P Angestellte/r

P Vertragsbedienstete/r

P geringfügig Beschäftigte/r

P Präsenz-/Zivildiener

P freie/r DienstnehmerIn

P neue/r Selbstständige/r

P arbeitslos/arbeitsuchend 

P Sozialhilfeempfänger/in

P Eltern-/Bildungskarenz

Verpflichtungserklärung:
Ich verpflichte mich, die für die Überprüfung der Förderung maßgeblichen Unterlagen dem Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds spätestens drei Monate nach Kurs-

bzw. Semesterende vorzulegen, sowie alle Auskünfte wahrheitsgemäß zu erteilen bzw. zu dokumentieren. Insbesondere verpflichte ich mich, dem waff sämtliche für o. g. 

Wei terbildungsmaßnahme zugesagte oder erhaltene Förderbeträge samt Förderstellen wahrheitsgemäß bekanntzugeben. 

Datum:  ___________________________    Unterschrift:  __________________________________________________


